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Verhandlungsschrift

über die öffentliche Sitzung der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Bregenz am

Donnerstag, 23.10.2025 von 18 Uhr bis 19.05 Uhr im Rathaus, Stadtvertretungszimmer, unter

dem Vorsitz von Bürgermeister Michael Ritsch. MBA.

Anwesend die Mitglieder der Stadtvertretung

Michael Ritsch: Team Bregenz

Dr.'" Annette Fritsch, Robert Pockenauer, Mag.® Eveline Miessgang, Ing. Reinhold Einwallner,

Mag.® Annette Rosemann-Kreidl, Savas Kaplan, Deniz Özgün, Martin Mayer, Maria Jäger,
Stefan Radovic, Mag.® Bettina Stachowitz, BEd, Dominik Dalfollo, Zahra Ostovari und Yavuz

Öztürk

Ersatzleute

StVE. Edina Celebic für Nina Alagöz

Roland Frühstück -für Bregenz Bregenzer Volkspartei und Parteifreie

Mag. Roland Frühstück, Michael Felder, MSc, Robert Vögel, Monika Mair-Fleisch, Theresa

Rusch, Veronika Marte, BEd, Elisabeth Schäfer, Michael Sochor, Benno Purin und Dipl.-Ing.

Angelika Rübenak, BSc

Ersatzleute

StVE. Julian Verocai für Raphael Wichtl

FPÖ Bregenz
Dr. Hubert Kinz und Thomas Karg

Ersatzleute

StVE. Nathalie Hofer für Philipp Kuner

StVE. Alwin Fessler für Dominic Dalberto

Sandra Schoch - Die Grünen Bregenz

Sandra Schoch, MA, Heribert Hehle, Louisa Pajnik und Sandra Braito

NEOS

Michael Sagmeister, BA

Schriftführer

Mag. Gerhard Seiler

Sämtliche Mitglieder der Stadtvertretung wurden ordnungsgemäß eingeladen; die

Beschlussfähigkeit ist hinsichtlich aller Tagesordnungspunkte gegeben.
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Zu allen Tagesordnungspunkten wurden die zur Behandlung stehenden Akten/Aktenteile, die
für die Entscheidungsfindung maßgeblich sind, sowie die im gegenständlichen Protokoll
angeführten Anlagen den Mitgliedern der Stadtvertretung zur Verfügung gestellt.

In der Verhandlungsschrift werden die Fraktion „Michael Ritsch: Team Bregenz" als „Team
Bregenz", die Fraktion „Mag. Roland Frühstück für Bregenz - Bregenzer Volkspartei" als
„Bregenzer Volkspartei", die die Fraktion „FPÖ Bregenz" als „FPO", die Fraktion „Sandra
Schoch - Die Grünen Bregenz" als „Die Grünen" und die Fraktion „NEOS Bregenz" als „NEOS"

bezeichnet.

Vor Eingang in die Sitzung findet eine Gedenkminute für den verstorbenen Alt-
Vizebürgermelster Dr. Dietger Mader (FPÖ) und anschließend die Fragestunde für Bregenzer
Bürgerlinnen statt.

Die Tagesordnung wird einstimmig durch den 11. Gegenstand ergänzt.

Somit lautet die Tagesordnung:

1. Berichte

2. Änderung in der Besetzung von Ausschüssen
3. Ermächtigung gemäß § 50 Abs. 4 GG - Informationsfreiheit

4. ÖPNV - Mobilität für Übernachtungsgäste
5. Flächenwidmungsplan Bregenz, Änderung (§§ 21 und 23 RPG), GST-NRN 182/2, 186/2,

187/2, 193/1 (Camping Welss), alle KG 91119 Rieden - Beschluss

6. Sanierung Ortskanalisation BA31 (Gebiet Neu Amerika, Mehrerau, Vorkloster)

- Projektbeschluss

7. Gemeinnützige Privatstiftung der JUFA Hotels - Verschiedene Anträge im Zusammenhang

mit der Übertragung des JUFA-Hotels Bregenz in eine neue Besitzgesellschaft (JUFA
Hotelbesitz GmbH, FN 660225w)

8. „Bildung first" - Antrag der Fraktion „Die Grünen"

9. „Transparenz bezüglich REP" - Antrag der Fraktion „Die Grünen"

10. Verhandlungsschrift über die Sitzung der Stadtvertretung vom 26.06.2025

11. Zweitwohnungsabgabeverordnung 2025/2

12. Allfälliges

1. Berichte

Es liegen keine Berichte vor.
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2. Änderung in der Besetzung von Ausschüssen

Der Bürgermeister stellt namens der Fraktion „Team Bregenz" den Antrag, die
Stadtvertretung möge beschließen:

„Die Fraktion „Team Bregenz" schlägt folgende Änderung In der Besetzung von
Ausschüssen vor:

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und LGBTIQ+

StVE. Alexandra Loser wird Mitglied

anstelle von StVE. Alexandra König

StVE. Alexandra König wird Ersatzmitglled

Der Antrag wird ohne Debatte und Gegenstimme einstimmig angenommen.

3. Ermächtigung gemäß § 50 Abs. 4 GG - Informationsfreiheit

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Stadtvertretung möge beschließen:

„Der Bürgermeister wird Im Sinne der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gemäß §

50 Abs 4 GG (LGBI. Nr. 40/1985 IdF LGBI. Nr. 44/2025) ermächtigt, im Namen der

Stadtvertretung nach Maßgabe der Gesetze Zugang zu allen Informationen nach § 29 Abs

1 GG zu gewähren.

Die In den Zuständigkeitsbereich der Stadtvertretung fallenden, erfolgten Antworten sollen -

gemeinsam mit der Fragestellung - der Stadtvertretung In der nächsten Sitzung unter

Berichte zur Kenntnis gebracht werden."

Der Antrag wird ohne Debatte und Gegenstimme angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Abteilung Rechtsservice und

Bürgerdlenste vom 22.09.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift - zugrunde.

4. ÖPNV - Mobilität für Übernachtungsgäste

StR. Robert Pockenauer stellt namens des Stadtrates sowie des Ausschusses für

Bauangelegenhelten Stadtentwicklung und Mobilität den Antrag, die Stadtvertretung möge

beschließen:

„Der Abschluss der belllegenden „Beitrittserklärung zur Fördervereinbarung betreffend die

landesweite Mobilität für alle Übernachtungsgaste" und der Abschluss der belllegenden
„Fördervereinbarung betreffend die landesweite ÖPNV-Mobllltät für Übernachtungsgaste"
Inkl. SIdeletter wird beschlossen."
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Klimarelevanzprüfung

Das Projekt hat positive Auswirkungen auf das Klima und eine geringe Klimarelevanz.

Bedeckung

HHSt.: 1/8751 757000 (vorbehaltlich VA 2026)

Die erwähnten Beitrittserklärungen sind der gegenständlichen Verhandlungsschrift

beigefügt.

Zu diesem Gegenstand melden sich in nachstehender Reihenfolge zu Wort: StR. Robert

Vögel, Thomas Karg, Michael Sagmeister, BA, StR. Ing. Reinhold Einwallner und Michael

Felder, MSc.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen „Team Bregenz", „OVP"
und „Die Grünen" angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Dienststelle Stadtentwicklung und

Mobilitätsservice vom 08.10.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift - zugrunde.

Flächenwidmungsplan Bregenz, Änderung (§§ 21 und 23 RPG), GST-NRN 182/2,
186/2, 187/2,193/1 (Camping Weiss), alle KG 91119 Rieden - Beschluss

StR. Robert Pockenauer stellt namens des Stadtrates sowie des Ausschusses für

Bauangelegenheiten Stadtentwicklung und Mobilität den Antrag, die Stadtvertretung möge

beschließen:

„Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Ergebnisses des durchgeführten

Ermittlungsverfahrens, wird gemäß § 23 Abs. 1 RPG, LGBI.Nr. 39/1996, die Verordnung

über eine Änderung des Flächenwidmungsplanes der Landeshauptstadt Bregenz gemäß
Plan vom 07.05.2025 (Planzahl: 802-6-3/FWP 182/2 ua) für Teilflächen der Liegenschaften

GST-NRN 182/2, 186/2, 187/2, 193/1, alle KG 91119 Rieden, von Freifläche Landwirtschaft

in Freifläche Sondergebiet Camping mit einer Befristung von sieben Jahren und einer

Folgewidmung Freifläche Landwirtschaft beschlossen.

Die gegenständliche Widmungsänderung steht in keinem Widerspruch zum

Raumplanungsgesetz oder dem Räumlichen Entwicklungsplan der Landeshauptstadt

Bregenz."

Der Antrag wird ohne Debatte und Gegenstimme angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Dienststelle Stadtentwicklung und

Mobilitätsservice vom 06.10.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift - zugrunde.
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6. Sanierung Ortskanalisation BA 31 (Gebiet Neu Amerika, Mehrerau, Vorkloster) -
Projektbeschluss

StR. Robert Pockenauer stellt namens des Stadtrates sowie des Ausschusses für

Bauangelegenhelten Stadtentwicklung und Mobilität den Antrag, die Stadtvertretung möge

beschließen:

„Die Sanierung der Ortskanalisation BA31 (Gebiet Neu Amerika, Mehrerau, Vorkloster) mit
Gesamtkosten in der Höhe von ca. 3.550.000 Euro netto wird beschlossen.

Klimarelevanzprüfung

Der Beschluss hat negative Auswirkungen auf das Klima und eine mittlere Klimarelevanz.

Bedeckung

HHSt. 5/8510 060000 (VA 2026 und folgende)"

Der Antrag wird ohne Debatte und Gegenstimme angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Dienststelle Hoch- und Tiefbau vom

15.10.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift - zugrunde.

7. Gemeinnützige Privatstiftung der JUFA Hotels - Verschiedene Anträge im

Zusammenhang mit der Übertragung des JUFA-Hotels Bregenz in eine neue
Besitzgesellschaft (JUFA Hotelbesitz GmbH, FN 66025w)

Vizebürgermeister Mag. Roland Frühstück stellt namens des Stadtrates den Antrag, die

Stadtvertretung möge beschließen:

„Den nachstehend angeführten Ansuchen a bis e der Gemeinnützigen Privatstiftung

der JUFA Hotels wird zugestimmt:

a) Zustimmung zur Übertragung des Eigentumsrechtes an der Liegenschaft EZI 2190, KG
91119 Rieden, an die JUFA Hotelbesitz GmbH, FN 660225w;

b) Zustimmung zur Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten der derzeitigen
Fördernehmerin aus dem Fördervertrag vom (ursprünglich) 10. November 1998/

20. November 1998 samt Nachtragssubventionsvereinbarung vom 13. Jänner 2003 an

die JUFA Hotelbesitz GmbH (privative Schuldübernahme);

c) Zustimmung zur Einschränkung des Pfandrechtes C-LNR6 (EZI 2190, KG 91119

Rieden) um 121.000,08 Euro auf 409.000 Euro (Höchstbetrag) auf Basis der bis

einschließlich 09/25 erfüllten Zeiten der 40-jährigen Betriebsführungspflicht als Jugend-

und Familienhotel laut dem vereinbarten Förderzweck (Inbetriebnahme erfolgte mit

04/99).

Die Pfandrechte auf die restlichen Monate auf die vereinbarten vierzig Jahre

Betriebspflicht bleiben im 2. Rang (nach Bank, aber vor Land Vorarlberg) stehen;
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d) Zustimmung dazu, dass vorrangig vor dem Pfandrecht C-LNR 6 (EZI 2190, KG 91119
Rieden) Pfandrechte zugunsten die JUFA Hotelbesitz GmbH finanzierender Banken in

Höhe von maximal (Höchstbetrag) 3.350.000 Euro eingetragen werden dürfen. Dabei

handelt es sich um eine Ergänzung zur schriftlich erteilten Zustimmung zur

Rangausweitung vom 14. Juli 2022, dass die Zustimmung nicht nur auf die BAWAG als
finanzierende Bank beschränkt wird, sondern auch für andere finanzierenden Banken

Gültigkeit hat; Als Basis für die weiterhin gültige Werthaltigkeit der Pfandrechte wird die
aktuelle Bewertung der Liegenschaft Bregenz auf Basis der Hochrechnung 2025

beigelegt, die einen Verkehrswert von rund 9.500.000 Euro und einen

Zerschlagungswert von rund 6.600.000 Euro hat;

e) Erteilung der erforderlichen Zustimmung zur Übertragung sämtlicher allfälliger
sonstigen Vereinbarungen zwischen der Landeshauptstadt Bregenz und JUFA-

Gesellschaften an die JUFA Hotelbesitz GmbH, FN 660225w.

Der Landeshauptstadt Bregenz dürfen in der Durchführung der Ansuchen a) bis e) keinerlei

Kosten entstehen."

Der Antrag wird ohne Debatte und Gegenstimme angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Dienststelle Liegenschaften und Hafen

vom 16.10.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift-zugrunde.

8. „Bildung first" - Antrag der Fraktion „Die Grünen"

StV. Louisa Pajnik stellt namens der Fraktion „Die Grünen" den Antrag, die Stadtvertretung

möge beschließen:

„1. Beschlusspunkt: Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister in seiner Funktion

als Eigentümervertreter der „Am Hafen Garagenerrichtungs- und Betriebs GmbH & Co

KG", alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten und Beschlüsse zu enwirken, um einen

Anteil von fünfundachtzig Prozent der in der Bilanz zum Geschäftsjahr 2025 ausge

wiesenen Rücklagen, Reserven und Kontoguthaben in den städtischen Haushalt zu

überführen.

Die Überführung hat gestaffelt zu erfolgen:
a) Die Hälfte der in obigen Absatz genannten Mittel sind bis zum 31. Dezember 2025,

wenn finanztechnisch sinnvoll, in den städtischen Haushalt einzustellen,

b) die verbleibende Hälfte nach Feststellung und formeller Beschlussfassung über den

Jahresabschluss 2025.

2. Beschlusspunkt: Die gemäß Punkt 1. in den städtischen Haushalt einzustellenden Mittel

sind zweckgebunden (mit eigener Haushaltsstelle/Konto) für die Sanierung der Mittelschule

Bregenz Stadt sowie der Volksschule Bregenz Stadt zu verwenden. Die ersten

Sanierungsschritte sind spätestens in den Sommerferien 2026 zu setzen.
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Die finanztechnischen Formalitäten der Überführung werden von der Finanzabteilung der
Landeshauptstadt Bregenz mit der Geschäftsführung der „Am Hafen Garagenerrichtungs

und Betriebs GmbH & Co KG" vereinbart.

Zu diesem Gegenstand melden sich in nachstehender Reihenfolge zu Wort:

StR. Mag.^ Eveline Miessgang, Heribert Hehle, Michael Sagmeister, BA, Heribert Hehle,
StR. Dr. Hubert Kinz, StR. Sandra Schoch, MA, Heribert Hehle,

Der Antrag wird mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen „Team Bregenz", „ÖVP",
„FPÖ" und „Neos" abgelehnt.

9. „Transparenz bezüglich REP" - Antrag der Fraktion „Die Grünen"

StV. Heribert Hehle erläutert namens der Fraktion „Die Grünen" die Anfragen betreffend der

im Aktenvermerk/Erläuterungsbericht zur Änderung des Flächenwidmungsplanes Bregenz,
GST-NR 652/13 KG 91103 Bregenz, FTänderweg.

a) Welche politischen Parteien sind in diesem AV/Erläuterungsbericht gemeint und hatten

den Wunsch, dass dieses Widmungsansuchen weiterbetrieben wird?

b) Welche Personen aus politischen Parteien oder deren Umfeld haben sich für die

Umwidmung eingesetzt? Schriftlich, mündlich, telefonisch?

c) Wie hoch sind die Kosten, die für die Änderung des REP, für diese Umwidmung, bisher
angefallen (inkl. Arbeitszeit)? Bitte um eine Aufstellung

d) Im Aktenvermerk wird die mögliche Rückkehr von Kindern als Grund für den

Umwidmungsantrag angegeben. Weshalb wurde nicht das Instrument der

Vertragsraumordnung, zur Absicherung der behaupteten Gründe, die eine bevorzugte

Behandlung des Antrages rechtfertigen können, angewandt?

Die Anfragen werden von der Abteilung Bauservice und Stadtentwicklung beantwortet.

10. Verhandlungsschrift über die Sitzung der Stadtvertretung vom 26.06.2025

Hinsichtlich der Verhandlungsschrift über die Sitzung der Stadtvertretung vom 26.06.2025

werden keine Einwendungen erhoben, sodass diese Verhandlungsschrift gemäß § 47 Abs.

5 GG. als genehmigt gilt.

11. Zweitwohnungsabgabeverordnung 2025/2

Der Bürgermeister stellt namens des Stadtrates den Antrag, die Stadtvertretung möge

beschließen:
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„Die Zweitwohnungsabgabeverordnung 2025/2 wird gemäß dem Amtsentwurf vom

01.10.2025 beschlossen."

Der Antrag wird mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen „Team Bregenz", „ÖVP"
„FPÖ" und „Die Grünen" angenommen.

Der Beschlussfassung liegt der Aktenvermerk der Dienststelle Hoch- und Tiefbau vom

15.10.2025 - siehe Anlage der Verhandlungsschrift - zugrunde.

12. Allfälliges

lichael Ritsch, MBA

(Bürgermeister

j.^Gerhard Seiler

ihriftführer
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